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 Veröffentlicht am 26.03.1996

Norm

StGB §146 B2

Rechtssatz

Hinsichtlich der inneren Tatseite muß der Täter nicht nur mit dem auf Täuschung und Schädigung gerichteten

Tatbestandsvorsatz, sondern darüber hinaus auch mit dem erweiterten Vorsatz (überschießende Innentendenz)

handeln, durch das Verhalten des Getäuschten sein oder seines Dritten Vermögen unrechtmäßig zu vermehren. Sohin

bedarf es zur Erfüllung des Tatbestandes des Betruges auch eines Bereicherungsvorsatzes.
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